
Schöne Bäder für 
jeden nutzbar

Barrierefreies Badezimmer –
Zuschüsse & Förderungen
in Berlin  

AINRING
REGENSBURG

FREISING
ROSENHEIM

2x STRAUBING
HOLZKIRCHEN

DRESDEN
BERLIN
LEIPZIG

CHEMNITZ
ZWICKAU
BAUTZEN

RADEBEUL
STOLLBERG

 
2X NÜRNBERG

FÜRTH

SCHWEINFURT
WÜRZBURG

MAINASCHAFF
 

2X SALZBURG
2X WIEN

INNSBRUCK
GRAZ
LINZ

ST. PÖLTEN
WIESING

 
AUER

BRIXEN

LEISTUNGSSTARK.
FLEXIBEL.
ZUVERLÄSSIG.

33x 

sanitär-heinze.com



Ein barrierefreier Badumbau ist ein 
wichtiger Schritt, um die Lebensqualität für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
zu verbessern. Durch geschickte Planung 
und den Einsatz geeigneter Hilfsmittel kann 
ein Badezimmer so gestaltet werden, dass 
es für jeden zugänglich und nutzbar ist.

Es muss keineswegs langweilig sein – im 
Gegenteil, es kann ein Ort der Inspiration 
und Einzigartigkeit sein. Stellen Sie sich ein 
Badezimmer vor, das nicht nur durch seine 
praktische Funktionalität besticht, sondern 
auch durch seine kreative Gestaltung und 
individuellen Akzente. 

Zu den wichtigsten Maßnahmen eines 
barrierefreien Badumbaus gehört die 
Installation von bodengleichen Duschen, 
die den Zugang für Rollstuhlfahrer 
erleichtern, sowie das Anbringen von 
Haltegriffen und rutschfesten 
Bodenbelägen, um Stürze zu vermeiden. 
Auch die Anpassung der 
Waschbecken- und WC-Höhe trägt zur 
verbesserten Nutzung bei.

Weitere Informationen 
zum Zuschuss 
in Ihrem Bundesland
finden Sie hier:

www.forner-berlin.de

Wie wird gefördert?
· Zuschuss durch die Pflegekasse i. H. v. 4.000 €.
· Bei einer vorhandenen Pflegegradstufe besteht die   	
  Möglichkeit, die Förderung ohne Eigenanteil 
  zu beantragen.
· Förderung durch die KfW-Bank mit einem Zuschuss  	
  i. H. v. 10 % der förderfähigen Kosten (max. 5.000 €).

Was wird gefördert?
· Einbau und Installation einer ebenerdigen Dusche. 
· Umbau der Badezimmerarmaturen.
· Verlegung von rutschhemmenden Bodenbelägen.
· Einbau von absenkbaren Badezimmermöbeln. 
· Anbringen von Einstiegshilfen.  

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
· Ärztliche Verordnung. 
· Maßnahmen müssen die häusliche Pflege erleichtern. 
· Pflegesituation muss sich in dem Maße verändert 		
  haben, dass erneute Maßnahmen unumgänglich 		
  sind.


